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Bekanntmachungen der Wahlergebnisses der Kommunalwahlen in der Gemeinde Oberkrämer am 28.09.2008 
 

Wahlergebnis der Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer am 28. September 2008 
 
Das Wahlergebnis der Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer am 28. September 2008 ist in der Sitzung des 
Wahlausschusses am 30. September 2008 wie folgt ermittelt und endgültig festgestellt worden: 
 
GVV Oberkrämer nach 14 Stimmbezirken 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 8.592 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 4.198 
Ungültige Stimmzettel 135 
Gültige Stimmen 12.060 
Sitze  22 
 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Wahlvorschläge: 
 
Person Liste Platzierung Stimmen %-Gesamt Sitze 
Bernsee, Holger CDU 1. 648 5,37 1 
Gruhlich, Hans-Joachim CDU 2. 210 1,74 1 
Ostwald, Bernd CDU 3. 175 1,45 1 
Wilhelm, Benjamin CDU 4. 140 1,16  
Lehmann, Lothar CDU 5. 135 1,12  
Herweg, Harald CDU 6. 99 0,82  
Czarnecki, Horst CDU 7. 64 0,53  
Summe   1471  3 
      
Schröder, Karsten SPD 1. 878 7,28 1 
Spang, Susanne SPD 2. 238 1,97 1 
Dr. Haferkorn, Helmut SPD 3. 203 1,68 1 
Schneider, Carsten SPD 4. 189 1,57 1 
Engelhard, Jörg SPD 5. 150 1,24  
Bartels, Günter SPD 6. 148 1,23  
Lippmann, Götz SPD 7. 120 1  
Schünemann, Dietmar SPD 8. 115 0,95  
Schulze, Erdmut SPD 9. 102 0,85  
Christoph, Frank SPD 10. 88 0,73  
Röthig,  Volker SPD 11. 86 0,71  
Hemmen, Lothar SPD 12. 63 0,52  
Carstensen, Jörg-Roger SPD 13. 51 0,42  
Summe   2431  4 
      
Franke, Günter Die Linke 1. 900 7,46 1 
Markov, Helmuth Die Linke 2. 224 1,86 1 
Brieschke, Roman Die Linke 3. 218 1,81 1 
Summe   1342  3 
      
Ditt, Jörg Grüne/B90 1. 412 3,42 1 
Bauermeister, Gerhard Grüne/B90 2. 100 0,83  
Summe   512  1 
      
Bergmann, Margitta FDP 1. 299 2,48 1 
Cavusoglu, Petra FDP 2. 270 2,24 1 
Plaster, Thomas FDP 3. 221 1,83  
Lehmann, Frank FDP 4. 219 1,82  
Schröder, Martin FDP 5. 85 0,7  
Stelzer, Peter FDP 6. 76 0,63  
Althoff, Uwe FDP 7. 44 0,36  
Hagedorn, Marion FDP 8. 42 0,35  
Metze, Claudia-Carola FDP 9. 19 0,16  
Summe   1275  2 
      
Geppert, Wolfgang FWO 1. 223 1,85 1 
Hornauer, Reiner FWO 2. 170 1,41  
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Person Liste Platzierung Stimmen %-Gesamt Sitze 
Gülink, Heike FWO 3. 98 0,81  
Struck, Michael FWO 4. 89 0,74  
Meyer, Arno FWO 5. 55 0,46  
Summe   635  1 
      
Plentz, Karl-Dietmar BfO 1. 981 8,13 1 
Klatt, Gundula BfO 2. 611 5,07 1 
Kaatsch, Erika BfO 3. 472 3,91 1 
Seeburg, Albrecht BfO 4. 419 3,47 1 
Jöhling, Dirk BfO 5. 411 3,41 1 
Schreiber, Matthias BfO 6. 368 3,05 1 
Nocke, Thomas BfO 7. 289 2,4 1 
Thiede, Olaf BfO 8. 271 2,25 1 
Rogge, Christian BfO 9. 196 1,63  
Stark, Sascha BfO 10. 140 1,16  
Gerlach, Peter BfO 11. 138 1,14  
Rack, Ulrich BfO 12. 98 0,81  
Summe     4394   8 
   12060  22 

 
 
 

Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Bärenklau am  
28. September 2008 

 
Das Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Bärenklau am 
28. September 2008 ist in der Sitzung des Wahlausschusses 
am 30. September 2008 wie folgt ermittelt und endgültig 
festgestellt worden: 
 
Sitzzuteilung Ortsbeiratswahl Bärenklau nach 3 Stimmbezirken 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 1.056 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 622 
Ungültige Stimmzettel 26 
Gültige Stimmen 1.755 
Sitze 5 
 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf 
die Wahlvorschläge: 
 
Person Stimmen 
CDU :  1 Sitz  
Zingler, Ruth 245 
  
SPD :  2 Sitze  
Schröder, Karsten 475 
Röthig, Volker 144 
  
Ersatzpersonen:  
Schulze, Erdmut 98 
Hemmen, Lothar 52 
  
BfO:  2 Sitze  
Klatt, Gundula 616 
Rack, Ulrich 125 

 

 

Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Eichstädt am  
28. September 2008 

 
Das Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Eichstädt am 
28. September 2008 ist in der Sitzung des Wahlausschusses 
am 30. September 2008 wie folgt ermittelt und endgültig 
festgestellt worden: 
 
Sitzzuteilung Ortsbeiratswahl Eichstädt nach 2 Stimmbezirken 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 699 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 313 
Ungültige Stimmzettel 10 
Gültige Stimmen 893 
Sitze 3 
 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf 
die Wahlvorschläge: 
 
Person Stimmen 
CDU   
Wilhelm, Benjamin 147 
  
SPD :  1 Sitz  
Schünemann, Dietmar 217 
  
FDP :  1 Sitz  
Stelzer, Peter 91 
  
Ersatzpersonen:  
Metze, Claudia-Carola 60 
  
BfO:  1 Sitz 
Stark, Sascha 174 
  
Ersatzpersonen:  
Ratzka, Christiane 158 
Grysla, Rene 46 



 Seite 6 Amtsblatt für die Gemeinde Oberkrämer 
 

Amtsblatt 5 - Jahrgang 2008  

 

 
Das Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Bötzow am 

28. September 2008 
 
Das Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Bötzow am 28. 
September 2008 ist in der Sitzung des Wahlausschusses am 
30. September 2008 wie folgt ermittelt und endgültig festgestellt 
worden:  
 
Sitzzuteilung Ortsbeiratswahl Bötzow nach 4 Stimmbezirken 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 2.352 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 1.008 
Ungültige Stimmzettel 25 
Gültige Stimmen 2.905 
Sitze 9 
 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf 
die Wahlvorschläge: 
 
Person Stimmen 
SPD :  2 Sitze  
Dr. Haferkorn, Helmut 218 
Lippmann, Götz 197 
  
Ersatzpersonen:  
Schidda, Stefan 132 
Raffelt, Torsten 88 
  
Die Linke :  2 Sitze  
Franke, Günter 496 
Brieschke, Roman 60 
  
Ersatzpersonen:  
Risse, Andreas 36 
Bodin, Ilona 33 
  
FDP :  2 Sitze  
Cavusoglu, Petra 288 
Schröder, Martin 105 
  
Ersatzpersonen:  
Hagedorn, Marion 53 
Cavusoglu, Galip 49 
  
  
FWO :  2 Sitze  
Geppert, Wolfgang 199 
Mareck, Nadine 117 
  
Ersatzpersonen:  
Hornauer, Reiner 91 
Nollen, Hans-Dieter 80 
Gülink, Heike 76 
Struck,Michael 65 
Meyer, Arno 45 
  
  
BfO:  1 Sitz 
Thiede, Olaf 262 
  
Ersatzpersonen:  
Rogge,Christian 215 

 

 
Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Marwitz am  

28. September 2008 
 
Das Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Marwitz am 28. 
September 2008 ist in der Sitzung des Wahlausschusses am 
30. September 2008 wie folgt ermittelt und endgültig festgestellt 
worden: 
 
Sitzzuteilung Ortsbeiratswahl Marwitz nach 3 Stimmbezirken 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 1.175 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 553 
Ungültige Stimmzettel 20 
Gültige Stimmen 1.590 
Sitze 5 
 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf 
die Wahlvorschläge: 
 
Person Stimmen 
SPD :  1 Sitz  
Dr. Bartels, Günter 233 
  
FDP  
Althoff, Uwe 146 
  
BfO :  4 Sitze  
Seeburg, Albrecht 543 
Grothe, Nils 244 
Riedel, Ursula 151 
Buder, Petra 144 
  
Ersatzpersonen:  
Weimann, Dietlinde 129 

 
 
Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Neu-Vehlefanz am 

28. September 2008 
 
Das Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Neu-Vehlefanz 
am 28. September 2008 ist in der Sitzung des 
Wahlausschusses am 30. September 2008 wie folgt ermittelt 
und endgültig festgestellt worden:  
 
Sitzzuteilung Ortsbeiratswahl Neu-Vehlefanz nach 2 Stimmbezirken 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 303 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 156 
Ungültige Stimmzettel 2 
Gültige Stimmen 455 
Sitze 3 
 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf 
die Wahlvorschläge: 
 
Person Stimmen 
SPD :  1 Sitz  
Döpke, Karlheinz 93 
  
Ersatzpersonen:  
Christoph, Frank 84 
  
BfO :  2 Sitze  
Gerlach, Peter 246 
Laudamus, Achim 32 
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Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Schwante am  

28. September 2008 
 
Das Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Schwante am 
28. September 2008 ist in der Sitzung des Wahlausschusses 
am 30. September 2008 wie folgt ermittelt und endgültig 
festgestellt worden:  
 
Sitzzuteilung Ortsbeiratswahl Schwante nach 3 Stimmbezirken 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 1.603 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 858 
Ungültige Stimmzettel 29 
Gültige Stimmen 2.454 
Sitze 5 
 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf 
die Wahlvorschläge: 
 
Person Stimmen 
CDU :  1 Sitz  
Ostwald, Bernd 163 
  
Ersatzpersonen:  
Herweg, Harald 88 
Gruhlich, Hans-Joachim 80 
  
SPD :  1 Sitz  
Spang, Susanne 289 
  
Ersatzpersonen:  
Engelhard, Jörg 166 
  
FDP :  1 Sitz  
Plaster, Thomas 286 
  
Ersatzpersonen:  
Lehmann, Frank 185 
  
BfO :  2 Sitze  
Plentz, Karl-Dietmar 599 
Jöhling, Dirk 402 
  
Ersatzpersonen:  
Göllner, Markus 196 

 
 
 

Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Vehlefanz am  
28. September 2008 

 
Das Wahlergebnis der Wahl des Ortsbeirates Vehlefanz am 
28. September 2008 ist in der Sitzung des Wahlausschusses 
am 30. September 2008 wie folgt ermittelt und endgültig 
festgestellt worden:  
 
Sitzzuteilung Ortsbeiratswahl Vehlefanz nach 3 Stimmbezirken 
 
Zahl der wahlberechtigten Personen 1.404 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 677 
Ungültige Stimmzettel 15 
Gültige Stimmen 1.950 
Sitze 5 
 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf 
die Wahlvorschläge: 
 

 
Person Stimmen 
CDU  
Bernsee, Holger 237 
Czarnecki, Helga 48 
  
SPD :  1 Sitz  
Schneider, Carsten 202 
  
Ersatzpersonen:  
Carstensen, Jörg-Roger 75 
Jacubeit, Ilja 37 
  
FDP :  1 Sitz  
Bergmann, Margitta 297 
  
BfO :  3 Sitze  
Kaatsch, Erika 581 
Rapp, Olaf 256 
Schreiber, Matthias 217 

 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
Lohnsteuerkarten 2009 

 
 

1. Die Lohnsteuerkarten 2009 sind bis zum 31. Oktober 2008 
durch die Post übermittelt worden. 

 
2. Hat ein Arbeitnehmer bis zu diesem Zeitpunkt keine 

Lohnsteuerkarte erhalten, kann er diese bei dem für ihn 
zuständigen Einwohnermeldeamt bzw. bei der für ihn 
zuständigen Gemeinde beantragen. 

 
3. Jeder Arbeitnehmer muss die Eintragungen auf seiner 

Lohnsteuerkarte überprüfen und unzutreffende 
Eintragungen berichtigen lassen. 

 
4. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Lohnsteuerkarten 

2009 zu Beginn des Kalenderjahres 2009 ihren 
Arbeitgebern auszuhändigen und, falls ihnen die 
Lohnsteuerkarte 2009 bis dahin nicht zugegangen ist, die 
Ausstellung sofort zu beantragen. 

 
5. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw. nicht rechtzeitiger 

Vorlage der Lohnsteuerkarte 2009 ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die Lohnsteuer nach der Lohnsteuerklasse VI 
zu ermitteln, einzubehalten und abzuführen. 
 
Weist der Arbeitnehmer nach, dass er die Nichtvorlage oder 
die nicht rechtzeitige Vorlage der Lohnsteuerkarte nicht zu 
vertreten hat, so hat der Arbeitgeber für die 
Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten 
Familienverhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde zu legen. 

 
6. Unbefugte Änderungen und Ergänzungen der Eintragungen 

auf der Lohnsteuerkarte sind verboten und strafbar. 
 
7. Änderungen in den Besteuerungsverhältnissen des 

Arbeitnehmers dürfen vom Arbeitgeber erst dann 
berücksichtigt werden, wenn ihm die geänderte oder 
ergänzte Lohnsteuerkarte vorgelegt worden ist. 
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8. Anträge auf  
 

a) Berücksichtigung von Kindern über 18 Jahre, 
 
b) Berücksichtigung von Kindern unter 18 Jahre in 

besonderen Fällen (z. B. für die keine steuerliche 
Lebensbescheinigung vorgelegt werden kann), 

 
c) Berücksichtigung von Pflegekindern unabhängig vom 

Lebensalter, 
 
d) Berücksichtigung des vollen Kinderfreibetrags in 

Sonderfällen, 
 
e) Berücksichtigung von Kindern, die im Ausland 

ansässig sind, 
 
f)  Berücksichtigung erhöhter Werbungskosten oder 

Sonderausgaben sowie außergewöhnlicher 
Belastungen  

usw. 
 
sind bei dem für den  Arbeitnehmer zuständigen Finanzamt 
einzureichen.  
 
Die erforderlichen Vordrucke sind bei den Finanzämtern 
erhältlich. 
 
9. Anträge auf Änderung/Ergänzung von sonstigen 

Eintragungen (z. B. Steuerklasse, Religionszugehörigkeit) 
sowie auf Wechsel der Steuerklassen bei Ehegatten sind 
beim dem Einwohnermeldeamt einzureichen. 

 
10. Nicht benötigte Lohnsteuerkarten 2009 sind an das 

Einwohnermeldeamt zurückzusenden, das die 
Lohnsteuerkarte ausgestellt hat  

 
Gemeinde Oberkrämer Einwohnermeldebehörde  
Oberkrämer, 24. Oktober 2008 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer 
für das Haushaltsjahr  2008 

 
Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss 
der Gemeindevertretung vom 06.12.2007 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird 

1. im Verwaltungshaushalt    

 in der Einnahme auf  12.428.900 EUR 

 in der Ausgabe auf  12.428.900 EUR 

 und    

2. im Vermögenshaushalt    

 in der Einnahme auf  3.828.600 EUR 

 in der Ausgabe auf  3.828.600 EUR 

festgesetzt 
 

§ 2 

Es werden festgesetzt: 
1. Kredite werden nicht festgesetzt. 

 
2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

 
3. der Höchstbetrag der 

Kassenkredite 
2.000.000 EUR 

 
§ 3 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 

200 v.H. 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v.H. 

2. Gewerbesteuer 300 v.H. 

 
§ 4 

Die Gemeindevertretung hat eine Nachtragssatzung zu 
erlassen, wenn sich zeigt, dass in einem im Verhältnis zu den 
Gesamtausgaben erhebliche Ausgaben geleistet werden 
müssen. 
Dies ist der Fall ab 250.000 €. 
 

§ 5 

Unerheblich im Sinne des § 81 der GO BB sind über- und 
außerplanmäßige Ausgaben, wenn sie 10.000 € pro Einzelfall 
nicht übersteigen. 
Über Ausgaben bis zu dieser Größenordnung entscheidet der 
Kämmerer, dabei sind die Deckungsquellen zu benennen. 
Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 10.000 €  ist 
die Zustimmung der Gemeindevertretung einzuholen. 
Die Deckungsquellen sind nachzuweisen. 
 
Ebenso unerheblich sind über- und außerplanmäßige 
Ausgaben, wenn für diese Ausgabe unechte Deckungsfähigkeit 
(Mehreinnahmen für Mehrausgaben im 
Gesamtdeckungsprinzip) besteht und die Mehrausgaben durch 
Mehreinnahmen im gleichen Teilhaushalt in voller Höhe 
finanziert werden. 

§ 6 

Eine Inanspruchnahme der im Vermögenshaushalt je 
Einzelplan eingestellten Ausgaben, die mindestens teilweise 
durch Einnahmen der Gruppen 36 (Zuweisungen) gedeckt sind, 
ist nur bei Vorliegen eines bestandskräftigen 
Zuwendungsbescheides möglich.  

 
§ 7 

Nach § 79 Abs. 3 GO BB können bisher nicht veranschlagte 
Baumaßnahmen oder Investitionsfördermaßnahmen bis zu 
einer Summe von 25.000 € auch ohne die Veranschlagung in 
einem Nachtrag getätigt werden 
Falls für bisher nicht veranschlagte Investitionen wider Erwarten 
Fördermittel ausgereicht werden, können diese Maßnahmen 
zunächst auch ohne die Veranschlagung in einem Nachtrag 
getätigt werden. 
Voraussetzung dafür ist eine entsprechend hohe Rücklage, aus 
der der notwendige Eigenanteil entnommen werden kann. 
Es bedarf dann einer nachträglichen Aufnahme in einem 
Nachtrag.  

 
§ 8 

Im Sinne des § 17 GemHV BB werden die Ausgabeansätze der 
Gruppen 5 und 6 und andererseits 7 und 8 als gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. 
 
Für den Vermögenshaushalt werden die Ausgaben eines 
Einzelplanes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
 
Alle Personalausgaben der Hauptgruppe 4 sind gemäß § 17 
GemHV BB gegenseitig deckungsfähig. 
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§ 9 

Im Laufe des Jahres eingehende Spendenbeträge in der 
Gruppe 177 sind grundsätzlich zweckgebunden. 

 
 

Als Anlage gilt der Stellenplan. 
 

Ausfertigung der Satzung:  
Gemeinde Oberkrämer, den 07. Dezember 2007 

 
gez. H. Jilg 
Bürgermeister 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in ihrer 
Sitzung 06.12.2007 mit Beschluss Nr. 733/2007 die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 der Gemeinde für 
das Haushaltsjahr 2008 erlassen. 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme im 
Verwaltungsgebäude der Gemeinde Oberkrämer, Perwenitzer 
Weg 2, 16727 Oberkrämer, Raum 13 (Kämmerei) während der 
Dienststunden öffentlich aus. 
 
Dienstzeiten der Gemeinde Oberkrämer: 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag: 07:15 Uhr – 12:00 Uhr, 
    12:30 Uhr – 16:00 Uhr, 
Dienstag:   07:15 Uhr – 12:00 Uhr, 
    13:00 Uhr – 18:00 Uhr, 
Freitag:    07:15 Uhr – 13:00 Uhr. 
 
Oberkrämer, 30. Oktober 2008 
 
gez. P. Leys  
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer 
vom 06.12.2007 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Kommunalverfassung kann gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es  sei denn 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister/Kommunalaufsicht hat den 

Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsachen bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Oberkrämer, 21. Dezember 2007 
 
 
gez. H. Jilg 
Bürgermeister 

 
Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Oberkrämer für das Haushaltsjahr 2008 
 

Aufgrund des § 79 ff  der Gemeindeordnung für das Land 
Brandenburg (GO) wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 10.07.2008 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschließlich der 

Nachträge 
 

erhöht (+) 
um 

vermindert 
( - ) 
um 

gegenüber 
bisher 

nunmehr  
festgesetzt 

auf 
 € € € € 

a) im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 381.000 € -105.200 € 12.428.900 € 12.704.700 €
 
die Ausgaben 401.900 € -126.100 €

 
12.428.900 €

 
12.704.700 €

 
b)  im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen 211.700 € -133.700 € 3.828.600 € 3.906.600 €
 
die Ausgaben 242.500 € -164.500 € 3.828.600 € 3.906.600 €
 

§ 2 

Es werden neu festgesetzt: gegenüber 
von bisher 

nunmehr 
festgesetzt 

auf 
 
1. Der Gesamtbetrag der Kredite  0,00 €  0,00 €
 davon für Zwecke der 

Umschuldung 
0,00 €  0,00 €

2. der Gesamtbetrag der 
Verpflichtungsermächtigungen 

0,00 €  919.200,00 €

3. der Höchstbetrag der 
Kassenkredite 

2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

 
§ 3 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt geändert: 
Steuerart gegenüber 

bisher 
v. H. 

auf 
nunmehr 

v. H. 
1.  Grundsteuer 
a)  für die land- und 

forstwirtschaftl. Betriebe 
(Gdst.A) 

b)  für Grundstücke (Gdst.B) 

 
200,00 v.H. 

 
 

350,00 v.H. 

 
200,00 v.H. 

 
 

350,00 v.H. 
2.  Gewerbesteuer 300,00 v.H. 300,00 v.H. 

 
§ 4 

Die Gemeindevertretung hat eine Nachtragssatzung zu 
erlassen, wenn sich zeigt, dass in einem im Verhältnis zu den 
Gesamtausgaben erhebliche Ausgaben geleistet werden 
müssen. Das ist der Fall ab 250.000 €. 
 

§ 5 

Unerheblich im Sinne des Paragraphen 81 der GO BB sind 
über- und außerplanmäßige Ausgaben, wenn sie 10.000,- EUR 
pro Einzelfall nicht übersteigen. Über Ausgaben bis zu dieser 
Größenordnung entscheidet der Kämmerer, dabei sind die 
Deckungsquellen zu benennen. Bei über - und 
außerplanmäßigen Ausgaben über 10.000,- EUR ist die 
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Zustimmung der Gemeindevertretung einzuholen. Die 
Deckungsquellen sind nachzuweisen. 
Ebenso unerheblich sind über- u. außerplanmäßige Ausgaben, 
wenn für diesen Ausgabezweck unechte Deckungsfähigkeit 
(Mehreinnahmen für Mehrausgaben) besteht und die 
Mehrausgaben durch Mehreinnahmen in voller Höhe finanziert 
werden. 
 

§ 6 

Eine Inanspruchnahme der im Vermögenshaushalt je 
Einzelplan eingestellten Ausgaben, die mindestens teilweise 
durch Einnahmen der Gruppen 36 (Zuweisungen) gedeckt sind, 
ist nur bei Vorliegen eines bestandskräftigen 
Zuwendungsbescheides möglich. 
 

§ 7 

Nach § 79 Abs.3 Gemeindeordnung können bisher nicht 
veranschlagte Baumaßnahmen oder 
Investitionsfördermaßnahmen bis zu einer Summe von 25.000,- 
EUR auch ohne die Veranschlagung in  einem Nachtrag 
getätigt werden. Falls für bisher nicht veranschlagte 
Investitionen wider Erwarten Fördermittel ausgereicht werden, 
können diese Maßnahmen zunächst auch ohne die 
Veranschlagung in einem Nachtrag getätigt werden. 
Voraussetzung dafür ist eine entsprechend ausreichende hohe 
Rücklage, aus der notwendige Eigenanteil entnommen werden 
kann. Es bedarf dann einer nachträglichen Aufnahme in einem 
Nachtrag.  
 

§ 8 

Im Sinne des Paragraphen 17 GemHV Brandenburg werden 
die Ausgabeansätze der Gruppen 5 und 6  und andererseits  7 
und 8 als gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Für den Vermögenshaushalt werden die Ausgaben eines 
Einzelplanes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 
Alle Personalausgaben der Hauptgruppe 4 sind gemäß § 17 
GemHV Bbg. gegenseitig deckungsfähig. 
 

§ 9 

Im Laufe des Jahres eingehende Spendenbeträge in der 
Untergruppe 177 sind grundsätzlich zweckgebunden. 
 
Als Anlage gilt der Stellenplan. 
 
 
Ausfertigung der Satzung:  
Gemeinde Oberkrämer, den  11.07.2008 
 
 
gez. P. Leys 
Bürgermeister 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der 
1. Nachtragshaushaltssatzung 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in ihrer 
Sitzung am 10. Juli 2008 mit Beschluss Nr. 792.1/2008 die 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde für das 
Haushaltsjahr 2008 erlassen. 
Die Haushaltssatzung mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme im 
Verwaltungsgebäude der Gemeinde Oberkrämer, Perwenitzer 
Weg 2, 16727 Oberkrämer, Raum 13 (Kämmerei) während der 
Dienststunden öffentlich aus. 

 
Dienstzeiten der Gemeinde Oberkrämer: 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag: 07:15 Uhr – 12:00 Uhr, 
    12:30 Uhr – 16:00 Uhr, 
Dienstag:   07:15 Uhr – 12:00 Uhr, 
    13:00 Uhr – 18:00 Uhr, 
Freitag:    07:15 Uhr – 13:00 Uhr. 
 
Oberkrämer, 30. Oktober 2008 
 
 
gez. P. Leys  
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde 
Oberkrämer vom 10. Juli 2008 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Kommunalverfassung kann gegen diese Satzung nach Ablauf 
eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es  sei denn 
 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister/Kommunalaufsicht hat den 

Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 
d)  der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsachen bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Oberkrämer, 30. Oktober 2008 
 
 
gez. P. Leys 
Bürgermeister 
 
 
 

Textbebauungsplan „westlich von Koppehof“, 
OT Vehlefanz- 

- öffentliche Bekanntmachung über den Beschluss zur 
Satzung des Bebauungsplanes gemäß § 10 (3) BauGB - 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat auf 
ihrer Sitzung am 25.09.2008 mit Beschluss-Nr. 848/2008 die 
Satzung  gem. § 10 (1) BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung  vom 23.09.2004 (BGBL. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes 21.12.2006 (BGBL. I S. 
3316) zum  
Textbebauungsplan „westlich von Koppehof“ im OT Vehlefanz  
beschlossen. 
 
Die Begründung wurde gebilligt. 
 
Der  räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst 
die Grundstücke in der Gemarkung Vehlefanz Flur 9 Flurstücke 
436, 437 und 438. 
Die von der Gemeinde Oberkrämer beschlossene Satzung über 
den Textbebauungsplan "westlich von Koppehof" in der 
Gemeinde Oberkrämer OT Vehlefanz tritt am Tage mit seiner 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei  der 
Gemeindeverwaltung Oberkrämer, OT Eichstädt,  Perwenitzer 
Weg 2, 16727 Oberkrämer abgegeben werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt 
bleiben.  
Gemäß § 3 (2) Satz 2 Halbsatz 2 BauGB wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben kann. Ein Antrag nach § 
47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.  
 
Die öffentliche Auslegung erfolgt in der Zeit vom   
 
Montag, den 10. November 2008 bis einschließlich  Freitag, 
den 12. Dezember 2008 
 
Montag, Mittwoch, Donnerstag: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr, 
    13:00 Uhr – 16:00 Uhr, 
Dienstag:   08:00 Uhr – 12:00 Uhr, 
    13:00 Uhr – 18:00 Uhr, 
Freitag:    08:00 Uhr – 12:00 Uhr. 
 
Ort der Auslegung:  
Gemeindeverwaltung Oberkrämer 
Bauamt (Zimmer 9) 
OT Eichstädt 
Perwenitzer Weg 2 
16727 Oberkrämer 
 
Übersichtsplan: Lage des Plangebietes im OT Bötzow 
 

 
 
Oberkrämer, den  30. Oktober 2008  
 
gez. P. Leys 
Bürgermeister 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse vom 
23. Oktober 2008 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in der 
konstituierenden Sitzung am 23. Oktober 2008 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
Beschlüsse aus dem öffentlichen Teil der Sitzung: 
 
Folgende Anträge wurden angenommen:   
  
 
Beschluss-Nr.: 
 
002/2008  Beschluss zur Feststellung des Ergebnisses der 

Wahl der/des Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung 

 
003/2008  Beschluss zur Feststellung des Ergebnisses der 

Wahl des/der 1. Vertreters/in der/des Vor-
sitzenden der Gemeindevertretung 

 
004/2008  Beschluss zur Feststellung des Ergebnisses der 

Wahl des/der 2. Vertreters/in der/des Vorsitz-
enden der Gemeindevertretung 

 
001/2008  Beschluss zur Wahlprüfungsentscheidung der 

Gemeindevertretung gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 1 
BbgKWahlG 

 
005/2008  Festlegung der Anzahl der Mitglieder des 

Hauptausschusses der Gemeinde Oberkrämer für 
die Dauer der Wahlperiode 

 
006/2008  Bestellung der Mitglieder des Hauptausschusses 

der Gemeinde Oberkrämer für die Dauer der 
Wahlperiode 

 
007/2008  Bestellung der Vertreter/innen der Mitglieder des 

Hauptausschusses der Gemeinde Oberkrämer für 
die Dauer der Wahlperiode 

 
008/2008  Bestellung der Mitglieder des Bauausschusses 

der Gemeinde Oberkrämer für die Dauer der 
Wahlperiode 

 
009/2008  Bestellung der Vertreter/innen der Mitglieder des 

Bauausschusses der  Gemeinde Oberkrämer für 
die Dauer der Wahlperiode 

  
010/2008 Bestellung der Mitglieder des Ausschusses für 

Soziales, Sicherheit und Ordnung der Gemeinde 
Oberkrämer für die Dauer der Wahlperiode 

 
011/2008  Bestellung der Vertreter/innen der Mitglieder des 

Ausschusses für Soziales, Sicherheit und 
Ordnung der Gemeinde Oberkrämer für die Dauer 
der Wahlperiode 

 
 
Oberkrämer, 30. Oktober 2008 
 
gez. P. Leys 
Bürgermeister 
 

 
 

Ende der amtlichen Mitteilungen 
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Amtsblatt in neuem 
Gewand 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Heute erhalten Sie das Amtsblatt der 
Gemeinde Oberkrämer in neuer 
Aufmachung. Wir wollen Ihnen 
insbesondere im nichtamtlichen Teil In-
formationen liefern, die Sie interessieren. 
Dabei geht es selbstverständlich auch 
darum, die Arbeit der Verwaltung 
transparenter zu gestalten und zu 
vermitteln, was denn gerade in unserer 
Gemeinde abläuft. 
Selbstverständlich sind wir dort auch auf 
Ihre Mithilfe angewiesen. Sollte Ihnen 
irgendetwas in unserem Amtsblatt fehlen, 
so teilen Sie uns dies bitte mit. Sie 
erreichen uns unter anderem unter der E-
Mailadresse amtsblatt@oberkraemer.de 
oder unter der Rufnummer 04404 / 39 32-
42. 
 
Ihr Bürgermeister 
Peter Leys 
 
 

Hallenwart im Ruhestand 
Kurt Hoffmann verabschiedet 

 
(Vehlefanz) Der langjährige Hallenwart 
der Turnhalle in Vehlefanz, Kurt 
Hoffmann, ist am 01. Oktober 2008 in 
den Ruhestand verabschiedet worden. 
Seit über elf Jahren sorgte er für einen 
ordentlichen Ablauf während der Nutzung 
der Sportstätte. Bürgermeister Peter Leys 

bedankte sich für die hervorragende 
Arbeit in dieser Zeit. Der gute Zustand 
der Halle ist unter anderem auch das 
Verdienst von Kurt Hoffmann. Damit hat 
sich der Beschluss des damaligen 
Schulzweckverbandes „Neue Schule 
Vehlefanz“, einen Hallenwart zur Bewirt-
schaftung einzustellen, als goldrichtig 
herausgestellt. 
Da sich diese Form der Betreuung in der 
Vergangenheit so ausgezahlt hat, steht 
auch der Nachfolger schon bereit. Klaus 
Schieler wird seit einigen Monaten bereits 
eingearbeitet und tritt in die großen 
Fußstapfen von Kurt Hoffmann. 

Gemeindevertretung 
konstituiert 

 
Am 23. Oktober 2008 fand die konstituie-
rende Sitzung der Gemeindevertretung 
statt.  
Die Gemeindevertreter wählten Matthias 
Schreiber (BfO) erneut zum 
Vorsitzenden. Erster Stellvertreter wurde 
Karsten Peter Schröder (SPD), zweiter 
Stellvertreter wurde Günther Franke (Die 
Linke) 
Die nachfolgenden Ausschüsse wurden 
besetzt: 
 

Mitglieder des Hauptausschusses 

 

Frau Kaatsch, Herr Thiede,  
Herr Schreiber (BfO) 

Herr Schröder (SPD) 

Herr Ostwald (CDU) 

Herr Franke (Die Linke) 

Frau Bergmann (FDP) 

Herr Geppert (FWO/Grüne) 

 

Mitglieder des Bauauschusses 

Herr Jöhling, Herr Seeburg (BfO) 

Herr Dr. Haferkorn (SPD) 

Herr Bernsee (CDU) 

Herr Markov (Die Linke) 

Frau Bergmann (FDP) 

Herr Ditt (FWO/Grüne) 

 

Mitglieder des Ausschusses für Soziales, 
Sicherheit und Ordnung 

Herr Nocke, Frau Klatt  (BfO) 

Herr Schneider  (SPD) 

Herr Gruhlich  (CDU) 

Herr Brieschke (Die Linke) 

Frau Cavusoglu (FDP) 

Herr Geppert (FWO/Grüne) 
 

 

 
 
 

Anzeige Sven Tetschke 

Anzeige  
Buchhaltungsservice Garnitz 

Achtung: es soll 
eine neue Anzeige 
von Wiezorrek 
geben, die habe 
ich nicht!! 

KFZ-Werkstatt

E. Wiezorrek

Birkenweg 7

16727 Oberkrämer

OT Schwante

Tel./Fax: 033055/739 42

Mobil: 0170/179 55 92

typenoffen

Termin nach Vereinbarung!

b.b .h .

Mitglied im Bundesverband selbstständiger

Buchhalter und Bilanzbuchhalter

Buchhaltungsservice & Unternehmensberatung

Uta Garnitz
Diplom Betriebswirtin (FH)

Vehlefanzer Str. 19 · 16727 Oberkrämer

Tel. 03304 251965 · Fax 03304 251964

e-Mail: uta.garnitz888@t-online.de

Buchen laufender Geschäftsvorfälle / Lohnbuchhaltung

Existenzgründer- und Unternehmensberatung
Lindenweg 7
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Schwerbehindertenausweis- sinnvoll oder nutzlos? 
Information der Behindertenbeauftragten 

 
Von Sivia Schüler 

Oftmals werde ich gefragt, wozu braucht 
man eigentlich einen Schwerbehin-
dertenausweis. Von vielen Bürgern wird 
er oft nur in Verbindung mit einem 
Sitzplatz in Bus oder Bahn als notwendig 
erachtet. Dabei ist seine Aufgabe 
wesentlich höher einzustufen. 

Der Schwerbehindertenausweis dient 
der Dokumentation Ihrer Schwerbe-
hinderung und berechtigt, je nach 
Schwere der Behinderung, zur 
Inanspruchnahme bestimmter „Vergün-
stigungen“. Diese werden Nachteils-
ausgleiche genannt, da Sie eigentlich 
nicht begünstigt werden im Vergleich zu 
anderen Bevölkerungsgruppen, sondern 
diese Maßnahmen dazu dienen sollen, 
Ihre gesundheitlichen Probleme zu-
mindest etwas auszugleichen und Ihnen 
das Leben zu erleichtern. Das ist 
allerdings oft nur eingeschränkt möglich, 
da Deutschland noch immer über kein 
Antidiskriminierungsgesetz verfügt, ob-
wohl es durch die EU dazu verpflichtet 
wäre. 

Es existieren unterschiedliche Arten von 
Nachteilsausgleichen: 1. Verbindlich 
festgelegte Nachteilsausgleiche: Je nach 
Grad der Behinderung und Merkzeichen 
handelt es sich hierbei um Steuer-
freibeträge in unterschiedlicher Höhe 
bzw. Steuerermäßigungen, Befreiung/ 
Halbierung der Kfz-Steuer, Freifahrt im 
ÖPV bzw. kostenloser Transport einer 
Begleitperson, Befreiung von der 
Hundesteuer oder den GEZ-Gebühren, 
Parkerleichterungen (Benutzung von 
Behindertenparkplätzen), Gewährung von 
Blindengeld usw. Diese Nachteils-
ausgleiche sind verbindlich und bundes-
weit einheitlich geregelt. 

Berufstätige schwerbehinderte Men-
schen genießen besonderen 
Kündigungsschutz und erhalten Mehr-
urlaub. Wer einen GdB von 30 oder 40 
hat, sollte umgehend einen Antrag beim 
zuständigen Amt für Arbeit stellen, um 

einem schwerbehinderten Menschen 
gleichgestellt zu werden. 

2. Mögliche Nachteilsausgleiche: z. B. 
verbilligter Eintritt in öffentlichen 
Schwimmbädern, Stadien, Museen oder 
Rabatte beim Besuch von Volks-
hochschulkursen, Sozialtarife bei Tele-
kom, verschiedenen Handyanbietern 
oder Energieversorgern. Bitte beachten 
Sie dabei, dass manche Gemeinden die 
Rabatte von unterschiedlichen 
Voraussetzungen abhängig machen 
(bestimmter Grad der Behinderung oder 
Merkzeichen). Private Einrichtungen 
können, müssen jedoch keinen Rabatt für 
Behinderte auf Eintrittsgelder gewähren. 

Zum Nachweis einer Schwerbe-
hinderung können Sie einen Ausweis 
vom Versorgungsamt erhalten. Das 
Versorgungsamt bemisst die Behin-
derung in Prozenten in Zehnerschritten 
von 10-100%. Je nach Krankheitsbild und 
gesundheitlichen Problemen erhalten Sie 
einen bestimmten Prozentsatz, jedoch 
werden die einzelnen Prozentsätze nicht 
einfach addiert, sondern nach einem 
ziemlich komplizierten System ermittelt. 
Dieser so ermittelte Prozentsatz nennt 
sich dann Grad der Behinderung (GdB). 
Schwerbehindert sind Sie ab einem GdB 
von 50%.  

 
Die einzelnen Merkzeichen und ihre 
Bedeutung: 

 
G - erhebliche Gehbehinderung 
aG - außergewöhnliche Gehbehinderung 
B - Notwendigkeit ständiger Begleitung 
Gl - gehörlos 
Bl - blind 
H - Hilflosigkeit 
RF - Befreiung von der 
Rundfunkgebührenpflicht 

 
Vom GdB und den Merkzeichen hängen 

die jeweiligen Nachteilsausgleiche ab. 
Eine detaillierte Darstellung wäre für 
diesen Artikel jedoch zu umfangreich, 
weshalb ich dazu auf meine Beratung in 
den Sprechstunden oder nach 

Vereinbarung verweisen möchte. (Eine 
kurze Anmerkung jedoch noch zur 
Nutzung von Behindertenparkplätzen: 

Ausschließlich Schwerbehinderte mit 
dem Merkzeichen „aG“ oder „Bl“ sind 
berechtigt, diese 
Sonderparkgenehmigung zu erhalten, um 
ihr Fahrzeug dort abzustellen.) 

Das Versorgungsamt erstellt nach 
Prüfung der Unterlagen einen Bescheid, 
gegen den Sie Widerspruch einlegen 
oder Klage erheben können. Sie sollten 
von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen, wenn Sie den Eindruck haben, 
dass Ihre Beschwerden nicht 
angemessen gewürdigt wurden. 

Leider besteht bei vielen Behinderten 
ein erhebliches Defizit bezüglich der Vor- 
und Nachteile des Schwerbehinderten-
ausweises. Die Vorteile wurden bereits 
dargestellt. Für berufstätige Schwerbe-
hinderte können jedoch bei der mo-
mentanen Arbeitsmarktlage auch Nach-
teile entstehen, da viele Arbeitgeber die 
Einstellung von Behinderten scheuen und 
lieber die geringe Ausgleichsabgabe 
zahlen, anstatt ihrer Verpflichtung nach-
zukommen, auch behinderte Menschen 
einzustellen. Unberechtigterweise be-
fürchten sie, diese nicht kündigen zu 
können, was jedoch unrichtig ist. Ebenso 
sind behinderte Menschen nicht häufiger 
krank als andere Arbeitnehmer. Der Staat 
stellt gerade für die Einstellung von 
behinderten Menschen diverse Förder-
gelder zur Verfügung, denn „Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden.“ (Artikel 3 Absatz 3 
Grundgesetz) Deshalb stehe ich Ihnen zu 
allen Fragen rund um die Behinderung in 
meinen Sprechstunden jeden 1. und 3. 
Dienstag in der Zeit von 15:00 bis 18:00 
Uhr im Haus der Generationen, 
Vehlefanz sowie jederzeit telefonisch 
unter 03304- 253687 zur Verfügung. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass ich 
auch Arbeitgebern zu Fragen der 
Förderung bei der Einstellung von behin-
derten Menschen gern behilflich bin. 

 

 

Polizeiruf 110 
Dreharbeiten in Marwitz 

 

(Marwitz) Im Zeitraum vom 26.09. bis 
06.10.08 wurden in Marwitz Teile einer 
neuen Folge der ARD-Krimireihe 
POLIZEIRUF 110 gedreht. Es geht um 
Bundmetall-Diebstahl. Dieser immer 
größer werdende Zweig der Wirt-
schaftskriminalität hat sich inzwischen in 
mafiaähnlichen Strukturen organisiert und 
verursacht Schaden in Millionenhöhe. Die 
Episodenhauptrollen haben Fritzi 
Haberlandt und Lars Eidinger über-

nommen. Das Drehbuch stammt aus der 
Feder des Autors Eckhard Theophil, der 
selbst einige Jahre im Gefängnis 
verbüßen musste, dann sich zum 
Kriminologen ausbilden ließ und 
schließlich über ein Studium an der 
Hamburger Filmschule beim Film landete. 
Regie führt Christine Hartmann, die 
bereits einige hoch gelobte, erfolgreiche 
TATORTe (z.B. „Todesbrücke“ oder 
„Dornröschens Rache“) und 

POLIZEIRUFe (z.B. „Matrosenbraut“) 
inszeniert hat.  
Die Produktionsleitung gewährte am 
02.10.2008 einem kleinen Kreis von 
Jugendlichen Einblick in die 
Dreharbeiten. Der Set-Besuch wurde auf 
Initiative von Mandy Spanka, Jugend-
sozialarbeiterin der Gemeinde, möglich. 
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 Aus den Ortsteilen kurz notiert 
 

An der Remonteschule 

Der Gehweg vor der Remonteschule im 
Ortsteil Bärenklau wurde mit braunem 
Herbstpflaster ausgebaut. Zusätzlich 
wurden noch fünf PKW- Stellflächen 
mit Betonrasengittersteinen an der 
hinteren Zufahrt errichtet. Die 
Gesamtkosten der Maßnahme 
belaufen sich auf etwa 13.000 Euro. 
 
 
 
 

 

Kremmener Weg 

 

Im Ortsteil Neu-Vehlefanz wurde der Kremmener Weg 
ausgebaut. 
 
 

Gehweg Dorfstraße 

 

Das Bild zeigt den Gehwegbau in der Dorfstraße im Ortseil 
Schwante. Die Arbeiten sind mittlerweile erfolgreich 
abgeschlossen. 
 
 

Gehweg Lindenallee 

 
Die Arbeiten am Gehweg in der 
Lindenallee sind abgeschlossen.  
Mit dem dritten Bauabschnitt ist nun die 
Lindenallee durchgängig auf beiden 
Seiten zu Fuß passierbar. 
 

Ausbau Hennigsdorfer Straße 

 

Im zweiten Bauabschnitt (von  Bahnstraße bis Sauerholzweg) 
schreiten die Bauarbeiten voran. Im Anschluss an die 
Errichtung der Zufahrten wird Anfang November die 
Schwarzdecke aufgetragen. 
 
 

Platz an der Lindenallee 

 

Die Umbaumaßnahmen an dem Platz neben dem Parkplatz 
von Edeka im Ortsteil Vehlefanz sind mittlerweile 
abgeschlossen. Auf dem Bild sind die Arbeiten noch in vollem 
Gange. Das Ergebnis der Betriebsamkeit kann sich sehen 
lassen. 
 
 

Kita Eichstädt 

 

 
In der Kita Eichstädt sind die Umbaumaßnahmen 
weitestgehend beendet. Mit einer schönen Holztreppe wurde 
eine Verbindung zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss 
hergestellt. Damit steht den Kindern nun eine Etage mehr und 
damit reichlich Platz zum Spielen zur Verfügung.  
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Erntefest in Bärenklau 
  
(Bärenklau) Vom 12. bis 14. September 
2008 fand im Remontehof traditionell 
wieder das jährliche Erntefest statt. 
Auch wenn das Wetter nicht immer durch 
Sonnenschein die Gesichter strahlen ließ, 
taten das doch die verschiedensten 
Veranstaltungen, Stände und vor allem 
die gut gelaunten Besucher: 
 

 
Ob die Versorgung mit diversem 
Leckereien, gemütlichem Beisammensein 
im großen Festzelt, "Schlachten", die an 
der Strohburg ausgetragen wurden, 
Karussellfahrten für die Kleinsten, die 
Möglichkeit, sich durch den Neuerwerb 
handgestrickter Mützen und Schals auf 
den Winter vorzubereiten, der wunder-
schöne Bändertanz und das Chorsingen, 
für jeden war etwas dabei. 
Nicht zuletzt war das Erntefest durch die 
vielen, bunt, kreativ, liebevoll und sichtbar 
zeitaufwendig geschmückten Wagen ein 
gelungenes Fest. 
Hier hat die ARGE BAER und ihre Helfer 
wieder viel Zeit und Mühe in das 
Gelingen des Festes investiert, was den 
zahlreichen Besuchern zu Gute kam. 
 

Neuer Faltplan 
 
Ein neuer Faltplan der Gemeinde 
Oberkrämer ist erschienen und nun 
kostenlos in der Gemeindeverwaltung 
erhältlich. 
 

 
 
 

"Eilean" 

 
Am Freitag, 19. September 2008, war um 
19.30 Uhr die Berliner Gruppe "Eilean" 
mit Celtischer Musik in der "Kultur-
schmiede Schwante" zu Gast. 
Die 70 möglichen Plätze waren bereits 
fast im Vorverkauf ausverkauft. 
Viele Kurzentschlossene nahmen dann 
mit Stehplätzen vorlieb und genossen 
auch unter erschwerten Bedingungen ein 
ganz wundervolles Konzert in schönem 
Ambiente. 

Kulturherbst 2008 
 

 
Gut hundert Gäste ließen sich am Freitag 
Abend, 10. Oktober 2008, mit der Gruppe 
"Quest Wind" in die grünen Weiten 
Schottlands und Irlands musikalisch 
entführen. 
Die gut besuchte Veranstaltung fand in 
der Kultur- und Kinderkirche Eichstädt 
statt und wurde von der Öffentlichen 
Schulbibliothek Oberkrämer organisiert. 
Passend künstlerisch umrahmt wurde 
das Konzert durch die Patchwork-Aus-
stellung "Bunte Decken gegen äußere 
und innere Kälte". 
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 Ansitzdrückjagden  Der Tiger zu Besuch 
 im Krämerforst Programm für Gesunde Ernährung startet in der Kita Schwante  
An den nachfolgenden Terminen führen 
die Landesforstverwaltung Brandenburg 
und die Eigenjagdbezirke im Krämerforst 
jeweils in der Zeit von 08:00 bis 
14:00 Uhr die alljährlichen 
Ansitzdrückjagden zur Regulierung der 
Wildbestände stattfinden: 

1. am 08. November 2008 
2. am 14. November 2008 
3. am 15. November 2008 
4. am 06. Dezember 2008 

Zur wirkungsvollen Bejagung der 
Wildschweine sollen frei stöbernde 
Jagdhunde eingesetzt werden. Die 
Waldbesucher werden gebeten, sich an 
diesem Tag auf die besondere Situation 
einzustellen. 
Zugelaufene Jagdhunde können dem 
Ordnungsamt unter Tel.: 0175-9054943 
gemeldet werden. 

(Schwante) Besuch hatte sich am 
23.10.2008 in der Kita „Villa der Kleinen 
Frösche“ eingefunden. Mit strahlenden 
Augen empfingen die Kinder aus der Kita 
Schwante den kuscheligen Plüschtiger 
der AOK Brandenburg. 
Der Plüschtiger ist das Maskottchen des 
Programms “TigerKids – Kindergarten 
aktiv” der AOK Brandenburg. Als 
Gastgeschenk hatte er eine Holzlok 
dabei, mit der die Kinder spielerisch 
lernen sollen, warum gesunde Ernährung 
und viel Bewegung für sie wichtig sind. 
Die Holzlok besteht aus insgesamt 
sieben Waggons, wobei jeder eine 
Lebensmittelgruppe vertritt. Nach und 
nach werden die Waggons nun von den 
Kindern mit Produkten gefüllt. So 
erfahren die Kleinen, dass Obst und 
Gemüse, Getreideprodukte, Wasser und 
Saftschorlen in den ersten Wagen des  

Zuges gehören. Davon dürfen sie so viel 
essen und trinken, wie sie wollen. 
Fleisch, Milchprodukte und Eier aus dem 
Waggon dahinter, sollten sie dagegen 
nicht in rauen Mengen verzehren. Und 
reiner Luxus sind Süßigkeiten, die im 
letzten Zugwaggon liegen. 
Bürgermeister Peter Leys bedankte sich 
für die Unterstützung zu diesem wichtigen 
Thema. „In einer Zeit in der 
Übergewichtigkeit besonders auch im 
Kindesalter zunimmt, ist es wichtig, dass 
den Kindern frühzeitig Wissen zum 
Thema gesunde Ernährung vermittelt 
wird“ so Peter Leys. 
Neben der Holzlok und dem Tiger wurde 
der Kita in Schwante noch weiteres 
Material von der AOK Brandenburg zur 
Verfügung gestellt. Damit kann nun der 
Startschuss für das Projekt fallen. 
 

  

 
Neue Mitarbeiter der Verwaltung 

 
In der Gemeindeverwaltung sind nachfolgende Mitarbeiter 
hinzugekommen: 
 
Hauptamt 
Frau Amelung-Lux, Tel. (03304) 39 32-30 
- zuständig für Schulen, Turnhallen, Kultur und Fördermittel 
 
Bauamt 
Frau Randow, Tel. (03304) 39 32-24 
- zuständig für die Liegenschaftsverwaltung 
 
Herr Borchert, Tel (03304) 39 32-40 
- zuständig für die Wohnungsverwaltung 
 
Ordnungs- und Sozialamt 
Frau Schreiber, Tel. (03304) 39 32-27 
- zuständig für den Außendienst im Ordnungsamt 

 

 

Anzeige Scheck Zeitarbeit KG 

Anzeige  
Malermeister Gdenschweig 

Am Heidewinkel 7

16727 Oberkrämer

Telefon   03304/205 79 98

Fax        03304/205 79 99

Mobil      0176/6785 55 11

E-mail: ch-godenschweig@t-online.de

MalermeisterMalermeister

GodenschweigGodenschweig

Ausführung sämtlicher Malerarbeiten

Pflegeteam Velten
Regina Korfmacher

Christiane Schulz
Am Markt 5 • 16727 Velten

Tel.: 0 33 04/50 46 86
Fax: 0 33 04/50 46 88

Pflegeteam-Velten@freenet.de
www.Pflegeteam-Velten.de

Grundpflege

Behandlungspflege

Haushaltshilfe

Beratung und Betreuung
Unser Team

ist für Sie da!Bürozeiten: Mo.–Fr. 7.00–15.00 Uhr und nach Vereinbarung

Ab der nächsten Ausgabe des Amtsblattes Oberkrämer ist es möglich,

dass Ihre Anzeige farbig gedruckt werden kann.

Bei Interesse erhalten Sie nähere Informationen

in der Druckerei unter 0 33 04/39 74 40.
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 Jugend beim Workshop „Partizipation“ Etwas für alle 
 19.09. – 21.09.2008  Kinder – und Jugendzentrum Neuglobsow  Prebelow 14. – 16. März 08 
 
Gemeinsam mit Jugendlichen aus dem 
Löwenberger Land und aus der 
Umgebung  der Stadt Zehdenick, 
nahmen Jugendliche aus Oberkrämer an 
einen Workshop teil, der ihnen Klarheit 
über Möglichkeiten einer persönlichen 
aktiven Beteiligung bei der Gestaltung 
Ihres Umfeldes in der Kommune und der 
Gesellschaft nahe brachte. 

 

Beim Abendbrotessen wurden dann alle 
von dem Veranstalter offiziell begrüßt und 
Ablauf und Regeln für diesen Workshop 
bekannt gegeben.  
Am nächsten Morgen, gleich nach dem 
Frühstück um 9 Uhr, entschied das selbst 
gezogene Los, welcher Teilnehmer in 
welcher der drei Arbeitsgruppen sein 
wird. Ähnlich wie bei der Fahrschule, war 
der Workshop so aufgebaut, dass jeder 
Teilnehmer alle Arbeitsgruppen 
durchlaufen musste. Die Arbeitsgruppe 
unter der Leitung des Seminarleiters 
Thomas Kropp befasste sich mit den 
gesetzlichen Grundlagen und 
Möglichkeiten einer Jugendbeteiligung in 
unserer Gesellschaft. In der zweiten 
Arbeitsgruppe von Sascha Quäck, lernten 
die Jugendlichen sich in der Öffentlichkeit 
zu präsentieren und mit Unterstützung 
ihrer Körpersprache auch so zu 
argumentieren, dass man sie und ihr 
Anliegen ernst nahm. In der dritten 
Arbeitsgruppe lernten die Jugendlichen 
die praktische Umsetzung kennen. Jule, 
eine Jugendliche und Praktikantin, 
erzählte von ihren Höhen und Tiefen als 
Mitglied in ihrem Jugendparlament. 
Ungewohnt der durchgängigen 
anstrengenden  Denkprozesse, wurden 
die kurzen Pausen auch für körperliche 
Aktivitäten genutzt. Vor dem Grillen trafen 
sich alle abends, doch ziemlich geschafft, 
noch einmal im Plenum, um  die 
Ergebnisse aus den drei Arbeitsgruppen 
zusammenzufassen.  

Doch der richtige Erfahrungsaustausch 
fand erst beim gemeinsamen Essen und 
Singen am Grill statt. Die letzten kamen 
erst gegen halb fünf zur Ruhe. Am 
nächsten Morgen nach dem Frühstück, 
das aufgrund der kurzen Nacht erst um 9 
Uhr angesetzt worden war, gab es noch 
eine große Runde mit allen Teilnehmern, 
Lektoren und Betreuern, zur Auswertung 
des Workshops. Es gab auch kritische 
Auswertungspunkte, weil sich einige 
wenige nicht konsequent an die vorher 
abgesprochenen Regeln gehalten haben. 
Doch in einem waren sich alle einig, es 
gab viele Anregungen und daraus 
resultierende Motivation, sich mehr in die 
Gemeinwesenarbeit einzubringen. 
Ebenfalls kam der Erfahrungsaustausch 
und die Vernetzung mit Jugendlichen aus 
den jeweils anderen Gemeinden nicht zu 
kurz. Aber eins war von allen 
Teilnehmern durchgängig positiv bewertet 
worden. Die Versorgung durch das Team 
dieser Einrichtung war hervorragend. 
Mit unserer Anmeldung zum 
Erlebniswochenende brachten wir 
Schwung in die BBL. Nicht das sie es 
nötig hätten, aber unsere ständig 
wechselnden Teilnehmerzahlen und 
Namen ließen es nicht anders zu. Einer 
der Punkte übrigens, warum sich unser 
Name, Oberkrämer Jugendarbeit,  in das 
Gedächtnis festsetzen musste. 

Ein Tag noch vor unserer Abfahrt sagte 
eine Jugendliche aus Krankheitsgründen 
ab. Ein andere sprang ein, und das so 
heftig, dass sie nur noch humpeln konnte. 
So bekam sie eine tragende Rolle als 
Fotografin, die alle Aktivitäten im Bild 
festhalten sollte. 
Ihr erstes Foto schoss sie bei der Abfahrt. 
27 Teilnehmer, die mit 2 Feuerwehr-
Mannschaftswagen und 3 PKW`s , die 
Fahrt ins unbekannte (KINDER)LAND 
antraten. 
Ohne Schwierigkeiten fanden unsere 
Fahrer den Weg, und unsere Betreuer 
die Anmeldung. Dann noch ein kleines 
Verwirrspiel: Wer schläft wo und mit 
wem? Kurze Zeit darauf waren die 
Bungalows bezogen und die Betten 
aufgeteilt. Ab zum ersten Abendbrot. 
Lagerfeuer, Karaoke, nette Getränke und 
viel Platz zum Toben gestalteten die 
ersten Erlebnisse. Trotz früh (3.30 Uhr) 
im Bett, trafen sich alle um 9 Uhr beim 
Frühstück wieder. Unsere Minis (11 und 
12 Jahre) warteten schon ganz aufgeregt 
auf die Angebote des Spielmobils, die 
den Kids den ganzen Tag zur Verfügung 
standen. Doch waren es nicht nur sie, die 
auf Mopeds den Kinderführerschein 
machten, sich auf der Hüpfeburg die 
Nase stießen, den Rekord beim 
Kistenklettern knackten und als Sumu-
Ringer auf die Matte gingen. Selbst beim 
Basteln hatten die Großen (Jahrgang 16 
bis Anfang 20) auch ihren Spaß. …. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

28. August 2008 Schifffahrt auf der 
„Oranje“ von Fürstenberg bis Hennigsdorf 
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Unser Oberkrämer Feriencamp an der „Plötze“ (11.08.- 15.08.2008) 
 

Von den Teilnehmern 

Kevin, Christian und Phillip vom Jugend-
club Bärenklau waren bereits vor uns da, 
um uns günstige Plätze oberhalb des 
Sees auszusuchen. Mit den drei Klein-
bussen der FFw Oberkämer kamen wir 
anderen nach.  
Nach der üblichen Prozedur zu Beginn, 
mit Belehrung und Vorstellung der Be-
treuer, kam dann noch die Einteilung des 
(ungeliebten) Tischdienstes. Gut, dass so 
viele Kinder und Jugendliche 
mitgefahren waren. So kam 
jeder nur einmal bei einer 
Mahlzeit ran.  
Noch am selben Abend 
entdeckten wir für uns den 
Volleyballplatz, der bis zum 
Ende keinen Tag mehr vor uns 
Ruhe hatte.  
Am nächsten Morgen wurden 
wir unliebsam geweckt. Der 
mehrfach angekündigte Regen 
trommelte auf unsere 
Zeltplanen. Die Pavillons 
erwiesen sich nicht als 
wetterbeständig. So nahmen wir 
unser erstes Frühstück auf der 
überdachten Terrasse des 
Bungalows ein.  
Pellkartoffeln mit Quark und 
frisches Obst waren unser erstes 
„Mittagsmenü“. Gemurrt hat keiner, denn 
jeder wusste, dass hier nicht die Küche 
von Mutti war. Von den Resten kochte 
der zuständige Tischdienst, Moppel und 
Anika, zum Abendbrot leckere 
Bratkartoffeln mit Bockwurst dazu. Das 
entschädigte auch noch die letzten 
Quarkmuffel.  
Das Wetter blieb auch weiterhin 
unbeständig. Daher besorgte Marlies am 
nächsten Tag aus dem Baumarkt einen 
wetterfesten und stabilen Pavillion. Die 
Älteren verankerten ihn doppelt an jeder 
Seite im Boden. Dies hielt jedoch eine 
starke Windböe nicht davon ab, diesen 
Pavillon aus seiner Befestigung zu reißen 
und in das Gestrüpp zu schleudern. Ein 
langer Riss klaffte in der Plane, die uns 
eigentlich Schutz vor dem Regen geben 
sollte. Das Gute an diesem Tag war, dass 
sich das Wetter langsam zu bessern 
begann. Wir nutzten die regenfreie Zeit 
um Volleyball zu spielen und zu baden.  
Am frühen Nachmittag kam dann das 
Signal zum Beginn der Spaßolympiade. 
Erste Aufgabe: alle Teilnehmer (auch die 

männlichen) sind phantasievoll zu 
schminken und stellen sich danach der 
Jury. Jeder gab sich große Mühe den 
Partner besonders schräg anzumalen. 
Danach begann der sportliche Wettstreit 
zwischen zwei Mannschaften. Mit einem 
kleinen Schlauchboot, bunten Perücken 
und Tauchausrüstungen kämpfte jeder im 
Wasser verbissen um den Sieg seines 
Teams. Nach einer erfrischenden Eis-
mahlzeit begann auch schon der nächste 

Staffellauf der Teams. Mit übergestreiften 
Taucherflossen und einen kleinen Bud-
deleimer für Kinder, mussten wir abwech-
selnd die Schlauchboote, die oben auf 
dem Berg postiert waren, mit dem See-
wasser füllen. Mittlerweile  hatte Jens aus 
Marwitz 20 Goldtaler jeweils zur Hälfte im 
weißen Sand der Volleyballspielfelder 
vergraben. Die galt es nun im Anschluss 
zu suchen. Wie die Goldgräber aus dem 
Wilden Westen begann nun jeder seinen 
Clayn abzusuchen. Da nach einer länge-
ren Zeit nur wenige Erfolgsschreie 
kamen, griff Marlies zu einer List, in dem 
sie heimlich die übrig gebliebenen 
Goldtaler auf dem Spielfeld fallen lies. Es 
kam was kommen musste. Die eine 
Mannschaft vermeldete plötzlich 11 
Goldtaler wo nur zehn hätten sein 
können. Das andere Team meinte nun, 
dass ihre Gegner ein Goldtaler von ihrem 
Feld entwendet hatte. Marlies klärte 
reumütig den Irrtum auf und gab sofort 
den See zum Baden frei.  
Während am nächsten Tag alle das Ab-
schlussgrillen vorzubereiten halfen, ver-
schwanden für einen Zeitraum eigenarti-

gerweise ständig die älteren Jugendli-
chen. Irgendetwas Geheimes lag in der 
Luft.  
Während später alle bei leckerem gerill-
tem Fleisch, Bratwürste, Hamburger und 
Nudelsalat saßen, erzählte uns Marlies 
eine merkwürdige Geschichte. Vor eini-
gen Tagen seien Schwerverbrecher aus 
dem Knast ausgebrochen. Darüber wurde 
sie am Nachmittag von der Polizei infor-
miert. Zwei von ihnen seien inkognito im 

Camp untergetaucht und 
versuche alles zusammen zu 
stehlen, was sie zum Überleben 
brauchen. Jeder sollte nun 
besonders gut auf seine 
Sachen aufpassen. Die 
jüngeren Teilnehmer von uns 
glaubten das Ungeheuerliche 
und gaben vorsichtshalber ihre 
Wertsachen bei den Betreuern 
ab. 
Als es dunkel wurde, kam 
Marlies ganz aufgeregt auf den 
Platz gelaufen und rief alle 
zusammen. Diese Ganoven 
hätten doch tatsächlich einen 
besonderen Schatz gestohlen, 
den alle heute Abend als 
Abschiedsgeschenk erhalten 
sollten. Gerade noch habe sie 

die Diebe damit nach links weglaufen 
sehen. Marian verbesserte sie und zeigte 
nach rechts. Alle zogen sich schnell um, 
und folgten Marian mit ihren 
Taschenlampen. Während die Gruppe in 
der Dunkelheit verschwand, geschahen 
im Camp einige wunderliche Dinge. Die 
Zelte wurden durchwühlt und die 
Schlafsäcke vertauscht. Einige der 
Großen hatten sich um den See herum 
verteilt, um die Nachtwanderer zu 
erschrecken. Im Camp warteten die 
Betreuer  auf die „ängstlichen“ 
Heimkehrer.  
Später wurde im Umfeld des Camps noch 
nach dem Schatz gesucht und auch 
schnell von den Teilnehmern gefunden. 
Nur ein „Prinzesschen“ aus Vehlefanz 
war enttäuscht: „Wat denn, nur wegen 
dieser Kiste mit Süßigkeiten mussten wir 
durch die Nacht lofen?!“ Der Abend klang 
für alle ziemlich spät aus. Bei Lagerfeuer-
romantik mit Gitarrenbegleitung und Ge-
sang bedauerten alle, dass das Camp am 
nächsten Morgen nach dem Frühstück 
nun beendet sein würde.  
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Wichtige Hinweise zur Lohnsteuerkarte 2009 
 

Was ist zu tun mit der Lohnsteuer-
karte? 
 
Bevor Sie die Lohnsteuerkarte Ihrem 
Arbeitgeber aushändigen, prüfen Sie bitte 
die Eintragungen! Wichtig sind Geburts-
datum, Steuerklasse, Zahl der Kinderfrei-
beträge (nur Kinder unter 18 Jahren) und 
die Eintragungen zum Kirchensteuerab-
zug. Maßgebend für die Eintragungen 
sind die Verhältnisse am 1. Januar 2009.  
Sollten Sie Ihre Lohnsteuerkarte 2009 
voraussichtlich nicht benötigen, senden 
Sie die Lohnsteuerkarte, versehen mit 
einem entsprechenden Vermerk, an die 
zuständige Gemeinde zurück. Wenn Ihre 
Lohnsteuerkarte verloren gegangen, 
unbrauchbar geworden oder zerstört 
worden ist, stellt Ihnen die Gemeinde 
gegen Gebühr eine Ersatzlohnsteuer-
karte aus.  
 
Welche Gemeinde ist zuständig?  
 
Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte 
ist die Gemeinde zuständig, in der Sie am 
20. September 2008 mit Ihrer Wohnung 
(bei mehreren Wohnungen mit der 
Hauptwohnung) gemeldet waren.  
 
Was tun, wenn die Eintragungen nicht 
stimmen?  
 
Lassen Sie fehlende oder falsche Eintra-
gungen bitte umgehend von der Ge-
meinde berichtigen, die Ihre Lohnsteuer-
karte ausgestellt hat. Sie sind gesetzlich 
verpflichtet, die Eintragungen berichtigen 
zu lassen, wenn die Eintragungen zu 
Ihren Gunsten von den tatsächlichen 
Verhältnissen am 1. Januar 2009 abwei-
chen. Die Gemeinde ist auch berechtigt, 
die Vorlage Ihrer Lohnsteuerkarte zwecks 
Berichtigung zu verlangen. Wichtig: Sie 
selbst oder Ihr Arbeitgeber dürfen keine 
Eintragungen oder Änderungen vorneh-
men.  
 
Was tun, wenn sich die Verhältnisse 
gegenüber dem 1. Januar 2009 än-
dern? 
 
Bei Heirat im Laufe des Jahres 2009 oder 
wenn nach dem 1. Januar 2009 ein Kind 
geboren wird, können Sie die Eintragun-
gen ab dem jeweiligen Zeitpunkt ändern 
lassen. Der Antrag zur Änderung der 
Steuerklasse oder der Zahl der Kinder-
freibeträge muss jedoch spätestens am 
30. November 2009 gestellt sein. Ist für 
jeden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte 
ausgestellt worden, sollten dem Antrag 
beide Lohnsteuerkarten beigefügt wer-
den. Bei dauernder Trennung oder 
Scheidung der Ehegatten oder bei einem 
Wohnungswechsel im Laufe des Jahres 
2009 ist eine Änderung der Eintragungen 
auf der Lohnsteuerkarte nicht erforder-
lich.  

 
Steuerklassen  
 
Die Steuerklassen sind für die Höhe der 
Lohnsteuer besonders wichtig. Welche 
Steuerklasse für Sie in Frage kommt, 
können Sie den nachstehenden Erläute-
rungen entnehmen:  
 
Steuerklasse I  
- Ledige oder Geschiedene;  
-  Verwitwete, deren Ehegatte vor 2008 

verstorben ist;  
-  Verheiratete, die von ihrem Ehegatten 

dauernd getrennt leben oder deren 
Ehegatte im Ausland wohnt.  

 
Steuerklasse II  
In die Steuerklasse II gehören die unter 
Steuerklasse I genannten Personen, 
wenn bei ihnen die Voraussetzungen für 
den Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende (§ 24b EStG) erfüllt sind. Liegen 
die Voraussetzungen für die Eintragung 
der Steuerklasse II erstmals vor, wird die 
Gemeinde die Steuerklasse II nur dann 
bescheinigen, wenn der Arbeitnehmer 
der Gemeinde schriftlich versichert hat, 
dass er die Voraussetzungen für die 
Gewährung des Entlastungsbetrags für 
Alleinerziehende erfüllt. Ein Muster für die 
schriftliche Versicherung steht im Internet 
unter http://www.mdf.brandenburg.de 
unter der Rubrik „Steuerinformationen/ 
Steuerinformationen von A bis Z“ zur 
Verfügung.  
Der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende (bzw. die Steuerklasse II) wird 
einem alleinstehenden Steuerpflichtigen 
gewährt, wenn zu seinem Haushalt min-
destens ein Kind gehört, für das ihm ein 
Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG (Kin-
derfreibetrag sowie Freibetrag für den 
Betreuungs- und Erziehungs- oder Aus-
bildungsbedarf) oder Kindergeld zusteht. 
Die Haushaltszugehörigkeit des Kindes 
wird unterstellt, wenn es (mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz) in der Wohnung des 
Steuerpflichtigen gemeldet ist. Ist das 
Kind bei mehreren Steuerpflichtigen ge-
meldet, steht der Entlastungsbetrag 
demjenigen Alleinstehenden zu, der die 
Voraussetzungen auf Auszahlung des 
Kindergeldes nach § 64 Abs. 2 Satz 1 
EStG (tatsächliche Haushaltsaufnahme 
des Kindes) erfüllt oder erfüllen würde 
(Fälle, in denen nur ein Anspruch auf 
einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG 
besteht).  
Als alleinstehend gelten Steuerpflichtige, 
die  
a) nicht die Voraussetzungen für die An-

wendung des Splitting- Verfahrens 
(Ehegattenveranlagungswahlrecht 
nach § 26 Abs. 1 EStG) erfüllen oder 
verwitwet sind und  

b) keine Haushaltsgemeinschaft mit einer 
anderen volljährigen Person bilden, es 
sei denn,  

- für diese steht ihnen ein Freibetrag 
nach § 32 Abs. 6 EStG oder Kinder-
geld zu oder  

- es handelt sich um ein Kind i. S. d. 
des § 63 Abs. 1 EStG (leibliches 
Kind / Adoptivkind, Pflegekind oder 
ein zum Haushalt gehörendes Stief- 
oder Enkelkind), das seinen gesetzli-
chen Grundwehr- bzw. Zivildienst 
ableistet, sich für die Dauer von nicht 
mehr als drei Jahren zum Wehr-
dienst verpflichtet hat oder eine Tä-
tigkeit als Entwicklungshelfer ausübt.  

Sobald eine andere volljährige Person mit 
Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Woh-
nung des Steuerpflichtigen gemeldet ist, 
wird vermutet, dass sie mit dem Steuer-
pflichtigen gemeinsam wirtschaftet und 
damit eine Haushaltsgemeinschaft vor-
liegt. Diese Vermutung ist nicht widerleg-
bar, wenn der Steuerpflichtige mit der 
anderen Person in eheähnlicher Gemein-
schaft bzw. in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft lebt. In anderen Fällen 
ist die Vermutung der Haushaltsgemein-
schaft widerlegbar. Ob und wann die 
Vermutung als widerlegt angesehen 
werden kann, ist nach den gesamten 
Umständen des Einzelfalls zu entschei-
den. In der Regel wird eine zweifelsfreie 
Versicherung ausreichen.  
Die Gemeinde ist für die Eintragung der 
Steuerklasse II zuständig, wenn der Al-
leinerziehende mindestens ein minderjäh-
riges Kind hat. Bei Alleinerziehenden mit 
Kindern, die alle bereits zu Beginn des 
Kalenderjahres das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, wird die Steuerklasse II 
hingegen auf Antrag nur vom Finanzamt 
eingetragen.  
Steuerklasse III  
- Verheiratete, wenn beide Ehegatten im 

Inland wohnen, nicht dauernd getrennt 
leben und der Ehegatte  
a) keinen Arbeitslohn bezieht oder  
b) Arbeitslohn bezieht und in die 

Steuerklasse V eingereiht wird.  
- Verwitwete, wenn der Ehegatte nach 

dem 31. Dezember 2007 verstorben ist, 
beide am Todestag im Inland gewohnt 
und nicht dauernd getrennt gelebt ha-
ben.  

 
Steuerklasse IV  
Verheiratete, wenn beide Ehegatten 
Arbeitslohn beziehen, im Inland wohnen 
und nicht dauernd getrennt leben. 
 
Steuerklasse V  
tritt für einen Ehegatten an die Stelle der 
Steuerklasse IV, wenn der andere Ehe-
gatte in die Steuerklasse III eingereiht 
wird.  
 
Steuerklasse VI  
ist auf jeder zweiten und weiteren 
Lohnsteuerkarte zu bescheinigen, wenn 
nebeneinander von mehreren Arbeitge-
bern Arbeitslohn bezogen wird.  

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Steuerklassenwahl  
 
Bezieht auch Ihr Ehegatte Arbeitslohn, so 
müssen Sie zunächst wissen, dass Ehe-
gatten grundsätzlich gemeinsam besteu-
ert werden. Beim Lohnsteuerabzug kann 
aber nur der eigene Arbeitslohn zugrunde 
gelegt werden. Erst nach Ablauf des 
Kalenderjahres können die Arbeitslöhne 
beider Ehegatten zusammengeführt und 
die zutreffende Jahressteuer ermittelt 
werden. Um dem Jahresergebnis mög-
lichst nahe zu kommen, stehen den Ehe-
gatten zwei Steuerklassenkombinationen 
zur Wahl: Die Steuerklassenkombination 
IV/IV geht davon aus, dass die Ehegatten 
ungefähr gleich viel verdienen. Sie führt 
regelmäßig dann zu einer Steuerüber-
zahlung, wenn die Arbeitslöhne der Ehe-
gatten unterschiedlich hoch sind. Zuviel 
gezahlte Steuer wird nach Ablauf des 
Jahres vom Finanzamt erstattet, wenn die 
Veranlagung zur Einkommensteuer be-
antragt wird. Die Steuerklassenkombina-
tion III/V ist so gestaltet, dass die Summe 
der Steuerabzugsbeträge für beide Ehe-
gatten in etwa der gemeinsamen Jahres-
steuer entspricht, wenn der in Steuer-
klasse III eingestufte Ehegatte 60 v. H., 
der in Steuerklasse V eingestufte Ehe-
gatte 40 v. H. des gemeinsam zu versteu-
ernden Einkommens erzielt. Bei dieser 
Steuerklassenkombination ist die Über-
prüfung der gezahlten Steuer durch das 
Finanzamt im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung zwingend vorge-
schrieben (Pflichtveranlagung); zu wenig 
gezahlte Steuer wird nacherhoben, zuviel 
gezahlte Steuer wird erstattet.  
 
Steuerklassenwechsel bei Ehegatten 
 
Sind Sie und Ihr Ehegatte bisher schon 
als Arbeitnehmer tätig, so trägt die Ge-
meinde auf Ihren Lohnsteuerkarten die 
Steuerklasse ein, die auf Ihren Lohnsteu-
erkarten 2008 bescheinigt war. Diese 
Steuerklasseneintragung können Sie vor 
dem 1. Januar 2009 von der Gemeinde, 
welche die Lohnsteuerkarte ausgestellt 
hat, ändern lassen. Einen Steuerklas-
senwechsel im Laufe des Jahres 2009 
können Sie gemeinsam mit Ihrem Ehe-
gatten unter Vorlage beider Lohnsteuer-
karten bei der Gemeinde einmal, und 
zwar spätestens bis zum 30. November 
2009, beantragen. In Fällen, in denen im 
Laufe des Jahres 2009 ein Ehegatte aus 
dem Dienstverhältnis ausscheidet oder 
verstirbt, kann bis zum 30. November 
2009 bei der Gemeinde auch noch ein 
weiteres Mal der Steuerklassenwechsel 
beantragt werden. Das gleiche gilt, wenn 
Sie oder Ihr Ehegatte nach vorangegan-
gener Arbeitslosigkeit wieder ein Dienst-
verhältnis eingehen, oder wenn Sie sich 
von Ihrem Ehegatten im Laufe des Jah-
res auf Dauer getrennt haben. Der Steu-
erklassenwechsel kann nur mit Wirkung 
vom Beginn des auf die Antragstellung 
folgenden Monats vorgenommen werden.  
 

Auswirkungen der Steuerklassen auf 
Lohnersatzleistungen  
Denken Sie bitte daran, dass die Steuer-
klassenkombination auch die Höhe von 
Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, 
Krankengeld, Elterngeld, Mutterschafts-
geld) oder die Höhe des Lohnanspruchs 
bei Altersteilzeit beeinflussen kann. Be-
ziehen Sie bereits derartige Leistungen 
oder rechnen Sie in absehbarer Zeit mit 
deren Inanspruchnahme, informieren Sie 
sich beim zuständigen Träger der Lohn-
ersatzleistungen (Agentur für Arbeit, 
Krankenkasse) oder bei Ihrem Arbeitge-
ber über die Auswirkungen eines Steuer-
klassenwechsels.  
 
Durch Freibeträge Steuern sparen  
Vor einer Weitergabe der Lohnsteuer-
karte an den Arbeitgeber sollten Sie auch 
prüfen, ob ein Freibetrag, z. B. wegen 
erhöhter Werbungskosten, Sonderaus-
gaben oder außergewöhnlicher Belas-
tungen, eingetragen werden kann. Hier-
bei sind folgende Änderungen, die für die 
Eintragung eines Freibetrages auf der 
Lohnsteuerkarte 2009 von Bedeutung 
sind, zu beachten:  
- Kinder über 25 Jahren können 

grundsätzlich nicht mehr auf der 
Lohnsteuerkarte eingetragen werden  

- Aufwendungen für Wege zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte sind keine Werbungskosten 
mehr; ab dem 21. Entfernungskilome-
ter können die Aufwendungen aber wie 
Werbungskosten berücksichtigt werden  

- der Abzug von Kinderbetreuungskosten 
ist bereits ab dem Kalenderjahr 2006 
neu geregelt worden  

- die Abzugsmöglichkeiten für haushalts-
nahe Dienstleistungen / Handwerker-
leistungen sind seit dem Kalenderjahr 
2006 erweitert worden. 

Beachten Sie bei Ihrem Antrag auf Ein-
tragung eines Freibetrages auf die 
Lohnsteuerkarte bitte die Antragsgrenze 
von jährlich 600 Euro. Zur Eintragung 
eines Freibetrages müssen Ihre Aufwen-
dungen diese Grenze übersteigen. Für 
die Feststellung, ob die Antragsgrenze 
überschritten wird, dürfen die wie Wer-
bungskosten abziehbaren Aufwendungen 
für Fahrten zwischen Wohnung und re-
gelmäßiger Arbeitsstätte und die Wer-
bungskosten nicht in voller Höhe, son-
dern nur mit dem Betrag angesetzt wer-
den, der den Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
von 920 Euro (Ausnahme: Kinderbetreu-
ungskosten) oder den Pauschbetrag bei 
Versorgungsbezügen von 102 Euro über-
steigt. Diese Antragsgrenze gilt nicht für 
die Eintragung der Pauschbeträge auf-
grund einer Behinderung, des Freibetra-
ges für haushaltsnahe Beschäftigungen / 
Dienstleistungen / Handwerkerleistungen, 
der Freibeträge wegen negativer Ein-
künfte aus anderen Einkunftsarten, des 
Freibetrages bei Steuerklasse VI sowie 
der Freibeträge für Kinder in Sonderfäl-
len. Arbeitnehmer, die Arbeitslohn aus 
mehreren Dienstverhältnissen nebenein-

ander beziehen, können auf der 
Lohnsteuerkarte mit der Steuerklasse VI 
einen Freibetrag eintragen lassen, wenn 
für den voraussichtlichen Jahresarbeits-
lohn aus dem ersten Dienstverhältnis 
nach einer Hochrechnung noch keine 
Lohnsteuer anfällt. In gleicher Höhe wird 
auf der Lohnsteuerkarte für das erste 
Dienstverhältnis (Steuerklasse I bis V) 
jedoch ein Hinzurechnungsbetrag einge-
tragen, der ggf. mit einem auf dieser 
Lohnsteuerkarte bereits eingetragenen 
oder noch einzutragenden Freibetrag zu 
verrechnen ist.  
Wer einen Freibetrag auf der Lohsteuer-
karte eintragen lässt, ist verpflichtet nach 
Ablauf des Kalenderjahres eine Einkom-
mensteuererklärung abzugeben. Ausge-
nommen sind die Fälle, in denen lediglich 
der Pauschbetrag für behinderte Men-
schen, der Pauschbetrag für Hinterblie-
bene oder der Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende in Sonderfällen einge-
tragen oder die Kinderfreibetragszahl 
geändert worden ist.  
 
Wie stellt man einen Ermäßigungs-
antrag?  
 
Zur Eintragung von Freibeträgen müssen 
Sie bei Ihrem Finanzamt einen 
Lohnsteuer-Ermäßigungsantrag stellen. 
Verwenden Sie die beim Finanzamt oder 
im Internet unter 
http://www.mdf.brandenburg.de erhältli-
chen Vordrucke. Der Freibetrag wird 
grundsätzlich mit Wirkung vom Beginn 
des auf die Antragstellung folgenden 
Monats auf der Lohnsteuerkarte einge-
tragen. Beachten Sie bitte, dass der An-
trag spätestens bis zum 30. November 
2009 gestellt sein muss, danach kann 
eine Steuerermäßigung nur noch bei 
einer Veranlagung zur Einkommensteuer 
für 2009 berücksichtigt werden.  
 
Welches Finanzamt ist zuständig?  
 
Alle Anträge sind an das Finanzamt zu 
richten, in dessen Bezirk Sie Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. Bei mehreren Wohnungen ist der 
Wohnsitz maßgebend, an dem Sie sich 
vorwiegend aufhalten. Bei mehrfachem 
Wohnsitz der Ehegatten, ist der Wohnsitz 
maßgebend, an dem sich die Familie 
vorwiegend aufhält.  
 
Besteuerung des Arbeitslohns bei 
geringfügiger Beschäftigung  
 
Der Arbeitslohn aus einer geringfügigen 
Beschäftigung von bis zu 400 Euro mo-
natlich (Mini-Job bzw. haushaltsnaher 
Mini-Job) unterliegt ausnahmslos dem 
Lohnsteuerabzug, entweder pauschal 
oder nach den Merkmalen der Lohnsteu-
erkarte. Bei der Pauschalversteuerung 
müssen Sie Ihrem Arbeitgeber keine 
Lohnsteuerkarte vorlegen. Wegen der 
abgeltenden Wirkung bleibt der pauschal 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Anzeige Pfeiffer 

Anzeige  
Gardinenstudio 

EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH
Großbeerenstr. 181–183
14482 Potsdam

Telefon 0180 2 7495-10*

E-Mail vertrieb@emb-gmbh.de
Internet www.emb-gmbh.de
(*6 ct pro Einwahl, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk)

Keller in Brandenburg
Energie sparen mit Erdgas rechnet sich 
doppelt – für Sie und für die Umwelt.
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Seitenverhältnis? 

Anzeige Kieper evtl. 
neu? 

(Seitenverhältnis) 

Immobilien Kopp MKI GmbH (8,5,5) 

 
Anzeige 
Rosendahl Zimmerei Frank Rosendahl

Zimmerei · Holzschutz am Bau

Lämmerweide 9

16727 Oberkrämer OT Vehlefanz

Tel./Fax:0 33 04/20 88 42

Funk:01 74/8 65 41 74

www.zimmerei-rosendahl.de

info@zimmerei-rosendahl.de

Wetten dass...

Generalvertretung
Velten

Büro: Am Kuschelhain • Rosa-Luxemburg-Str. 17 b
Mo - Do: 9 - 18 Uhr, Fr: 9 - 12 Uhr

Bei uns bekommen Fahranfänger 95%!
Tel.: 03304/502121

TTaannkkgguuttsscchheeiinn

Wetten dass...

... wir es schaffen,
Ihre KFZ-Versicherung
zu unterbieten?
Unser Wetteinsatz,
falls wir es nicht schaffen:
Ein 5,- Euro Tankgutschein!

✄

Lieber gleich zum Profi,
denn Immobilienkauf und -Verkauf

ist Vertrauenssache!

MKI GmbH
Matthias Kopp
Tel.: 0 1 77/3 09 70 14
www.mkigmbh.de

Wir vermitteln seit 15 Jahren im Gebiet

der Gemeinde Oberkrämer!

Gern auch Ihr Haus oder

Grundstück!

Versicherungen Finanzierungen
Kapitalanlagen

Wir vergleichen – Sie sparen!

Finanzoptimierung
David Brandenburg

Mühlenweg 29 16727 Oberkrämer
Tel. /Fax 03 30 55/2 18 35

Funk 01 72/3 01 26 27
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Grundstück in Marwitz  

zu verkaufen 
 
Das Grundstück ist mit einem Mehrfamilienhaus 
(Baujahr ca. 1932) und 2 wirtschaftlich 
überalterten Nebengebäuden bebaut. Das 
Wohnhaus wurde von 5 Mietparteien genutzt. Im 
Erdgeschoss sind zwei Wohnungen, wovon eine 
vermietet ist. Das ausgebaute Dachgeschoss ist 
unbewohnt. Die Bruttofläche für Keller- Erd- und 
Dachgeschoss beträgt jeweils etwa 140 
m².Anschlüsse für Trink- und Abwasser, Strom, 
Telefon und Gas sind vorhanden. An die 
Hoffläche schließt sich der Garten (ca. 1.700 m²) 
an. 
 

 
Anschrift: 
16727 Oberkrämer Ortsteil Marwitz,  
Lindenstraße 7 
 
Liegenschaft: 
Gemarkung Marwitz, Flur 5,  
Flurstück 48 
 
Größe: 2.694 m²  
 
Haus: Baujahr 1932 
 
Mindestangebot: 
 
Kaufpreis: ca. 80.000,00 Euro* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Kaufpreis vorbehaltlich der Aktualisierung des Verkehrswertgutachtens 
und dem Beschluss der Gemeindevertretung 

 
Gemeindeeigene Wohnungen 

 
 

Informationen zu freien Wohnungen erhalten Sie von Herrn Borchert unter der 
Telefonnummer (03304) 39 32-40, per E-Mail 
(dirk.borchert@oberkraemer.de)  oder persönlich zu den Sprechzeiten in der 
Gemeindeverwaltung in 16727 Oberkrämer, Ortsteil Eichstädt, Perwenitzer 
Weg 2, Zimmer 10. 
 

Bilder und weiteres Informationsmaterial finden Sie außerdem auf unserer 
Homepage unter www.oberkraemer.de 
 
 
Ortsteil Bötzow 
 

Objekt: Denkmalgeschütztes  

7 Familienhaus – Mühlenweg 37, 16727 Oberkrämer 

Ortsteil: Schwante 

WENr.: / Lage: 32007 / Dachgeschoss 

Ausstattung: Sehr attraktive und helle 3-Raumwohnung, geflieste 
Küche, gefliestes Wannenbad, Gasetagenheizung, 
Kamin möglich, Nebengelass, Gartennutzung 

Größe: 93,54 m² 

Grundmiete: 496,00 € 

BTK - Vorschuss: 100,00 € 

HZK - Vorschuss: Direktzahlung an Gas-Versorger 

Gesamtmiete: 596,00 € 

Stellplatz: Vorhanden 

Kaution: 1.488,00 € 

Bezugsfrei ab: 01. November 2008 

 
Ortsteil Schwante 
 

Objekt: Vehlefanz, MFH – Bärenklauer Straße 65 

Ortsteil: Schwante 

Lage: 2. OG,  rechts 

Ausstattung: 2,5 Zimmer, Küche, gefliestes Bad mit Dusche, Balkon, 
Thermofenster, zentrale Heizung, Kellerraum, Garage 

Größe: 58,80 m² 

Grundmiete: 300,00 € 

BTK - Vorschuss: 25,00 € 

HZK - Vorschuss: 95,00 € 

Garage 20,00 € 

Gesamtmiete: 440,00 € 

Kaution: 900,00 € 

Bezugsfrei ab: 01. November 2008 
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Ortsbeiratssitzungen 
 
Zurzeit konstituieren sich die Ortsbeiräte 
in der Gemeinde Oberkrämer. In der 
ersten Sitzung wird dort der Ortsvorsteher 
bestimmt. Bis zum Redaktionsschluss 
waren nachfolgende Ortsvorsteher und 
deren Stellvertreter gewählt: 
 
Ortsteil Bötzow: 
Ortsvorsteher: Herr Franke 
Stellvertreter: Herr Dr. Haferkorn 
 
Ortsteil Eichstädt: 
Ortsvorsteher: Herr Schünemann 
Stellvertreterin: Frau Ratzka 
 
Ortsteil Marwitz: 
Ortsvorsteher: Herr Seeburg 
Stellvertreter: Herr Bartels 
 
Ortsteil Schwante: 
Ortsvorsteher: Herr Jöhling 
Stellvertreter: Frau Spang 

 

Verkauf Chroniken 
 

 
Die im Jahre 2000 fertiggestellte Chronik 
des Ortsteiles Marwitz ist noch immer 
käuflich zu erwerben. Zum Preis von 
15,00 € können interessierte Bürgerinnen 
und Bürger die Chronik im Büro des 
Regionalparks Krämer Forst, in der 
Dorfstraße 28a in Schwante, in der 
Schulbibliothek der Nashorn-Grundschule 
Vehlefanz und in der Gemeindever-
waltung erwerben

 
Außerdem ist die 2003 fertiggestellte 
Chronik des Ortsteiles Schwante 
käuflich zu erwerben. Zu einem Preis von 
20,00 € können interessierte Bürgerinnen 
und Bürger die Chronik im Büro des 
Regionalparks Krämer Forst, in der 
Dorfstraße 28a in Schwante, in der 
Schulbibliothek der Nashorn-Grundschule 
Vehlefanz sowie in der Gemeinde-
verwaltung erhalten. 
 
 

Weiterhin in der Öffentlichen 
Schulbibliothek der 
Nashorn- Grundschule-Veh-
lefanz, der Gemeindever-
waltung und im Büro des 
Regionalparks Krämer Forst, 
in der Dorfstraße 28a, im OT 
Schwante  zu erhalten ist die 
Chronik des Ortsteiles 
Vehlefanz, zu einem Preis 
von 19,95 €. 
 
 

 
 

 
 

Anzeige Vereinte 
Lohnsteuerhilfe 

Wir betreuen Sie...
...von A-Z im Rahmen einer
Mitgliedschaft bei Ihrer
Einkommensteuererklärung.

Wenn Sie Einkünfte ausschließlich aus
nichtselbstständiger Tätigkeit haben 
und Ihre Nebeneinnahmen aus Über-
schusseinkünften (z.B. Vermietung) die
Einnahmegrenze von • 13000 bzw. • 26000
nicht übersteigen.

Uta Garnitz
Vehlefanzer Straße 19
16727 Oberkrämer

Tel.Fax: 0 33 04/25 19 64
Tel.: 0 33 04/25 17 44

Termin nach tel. Vereinbarung
Hausbesuche möglich

Internet: www.vlh.de • e-Mail: vlh@vlh.de

 Fertigparkett
 Parkett
 Dielung
 Kork
 Laminat
 komplette Trockenunterböden
 Farbdielung schleifen

Inhaber:

Siegbert Stange

Lindenstr. 29

OT Marwitz

16727 Oberkrämer

Tel.: 0 33 04/3 37 51

Fax: 0 33 04/38 07 94

Funk: 0172/3 27 77 46
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Anzeige  
EMB 

Anzeige Tischlerei Nocke 

• Vertrieb von Fenstern und Türen • Tischlerarbeiten
aller Art • Service für Hausverwaltungen

Wilhelmstraße 16 • 16727 Oberkrämer/OT Marwitz
Telefon: 0 33 04/50 50 63 · Funk: 0170/550 95 37




